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Commiſſionsbericht
über

den erſten und zweiten Titel des J reßgeſetzentwurfs .

Erſtattet von dem Abgeordneten Duttlinger .

Meine Herren !
Der uns von der Regierung vorgelegte Entwurf des

Preßgeſetzes , über deſſen zwei erſte Titel ich Ihnen im Na⸗

men Ihrer Commiſſion Bericht zu erſtatten die Ehre habe ,

bedarf , nach deren einſtimmiger Meinung , mehrfacher und

weſentlicher Verbeſſerungen , wenn der durch dieſe neue Geſetz⸗
gebung zu erſchaffende Zuſtand beſſer , wenn er nicht in

mancher Beziehung vielleicht ſogar ſchlimmer und unerträg⸗

licher werden ſoll , als der gegenwärtige Zuſtand der Cenſur

ſelbſt , von deren Feſſeln befreit zu werden wir ſo zuverſicht⸗

lich gehofft , ſo ſehnlich gewünſcht haben .

Ich habe zuvörderſt die Ehre , Ihnen den Entwurf in

derjenigen Faſſung vorzulegen , die er in Folge der mehr⸗

fachen Anderungen , welche die Commiſſion für eben ſo viele

nothwendige Verbeſſerungen anſah , angenommen hat . ( Wir
fügen am Schluſſe die angenommene Redaktion bei . )

Die Darſtellung der Beweggründe , welche die Commiſ⸗

ſion zu den bedeutendſten der vorgeſchlagenen Verbeſſerungen
geführt haben , wird kurz ſeyn duͤrfen , weil ſie den Vortheil
hat , ſich auf die früheren Commiſſionsberichte und Verhand⸗

lungen beider Kammern über den großen Gegenſtand beziehen
zu können . Es gilt dies beſonders in Anſehung der wichtigen
Beſtimmungen in Bezug auf das Verhältniß zu dem deut⸗

ſchen Bunde und den ältern und neueſten Bundesbeſchlüſſen
über die Preſſe , ſo wie im Betreff des Schwurgerichts zum

Ausſpruch über Schuld oder Nichtſchuld , deſſen Einführung

der Entwurf der Regierung verweigern zu müſſen geglaubt hat .

In beiden Beziehungen hält die Commiſſion feſt an den

Anſichten , welche in den frühern Berichten der Commiſſionen
beider Kammern aufgeſtellt , von beiden Kammern , in Folge
der darüber gepflogenen denkwürdigen Berathungen , ange⸗

nommen , und in der von beiden Kammern mit Einſtimmig⸗
keit votirten Addreſſe ausgeſprochen ſind .
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Es ſteht unſere einſtimmige Überzeugung feſt , daß
die Bundesbeſchlüſſe von 1819 und 1824 , unglückſeliger
Weiſe noch einmal ernenert im November 1831 , für die ge⸗
ſetzgebende Gewalt des Großherzogthums kein Hinderniß ſeyn
können , alle Cenſur ohne alle Ausnahme jeden Augenblick
im Wege der eigenen partikulären Geſetzgebung aufzuheben ,
und unbedingte vollkommene Freiheit der Preſſe
an deren Stelle zu ſetzen .

Die Argumente , auf welchen unſere Anſicht beruht , ſind
klar und einfach , wie die Wahrheit ſelbſt . Sie ſind nicht ge⸗
ſchwächt durch die Einwendungen , welche der ſehr ehren⸗
werthe Redner der Regierung bei Vorlegung des Geſetzent⸗
wurfes in der Entwickelung der Beweggründe deſſelben da⸗
gegen vorgetragen hat .

Wir ſetzen dieſen Einwendungen abermals feſt und ein⸗
fach das Dilemma entgegen : Entweder ſprechen jene
Bundesbeſchlüſſe das Gebot der Cenſur aus , oder es iſt
ein ſolches Gebot in denſelben nicht enthalten . Weder in dem
einen , noch in dem andern Falle , ſind ſie fuͤr die Geſetzge⸗
bung des Großherzogthums ein Hinderniß , alle Cenſur auf⸗
zuheben . Nicht in dem Falle , da ſie ſelbſt keine Cenſur vor⸗
ſchreiben . Aber auch eben ſo wenig in dem entgegengeſetzten
Falle , weil wir dann die fortdauernde Kraft und Guͤltigkeit
jener Beſchlüſſe nicht anzuerkennen vermögen .

Unſere frühere Interpretation der Bundesbeſchlüſſe , wor⸗
nach es nicht die Cenſur iſt , deren ſtaatsrechtliche Noth⸗
wendigkeit durch dieſelben vorgeſchrieben wurde , oder vor⸗
geſchrieben werden ſollte , weil man , hätte man die Sache
gewollt , auch den Namen gebraucht haben würde , womit
die Sprache des gemeinen Lebens , wie die Kunſtſprache der
Wiſſenſchaft und der Geſetze , ſie zu bezeichnen gewohnt iſt ,
hat ſeitdem neue Anhänger und Vertheidiger gefunden , zu⸗
letzt in den Schriften eines ſcharſſinnigen vaterländiſchen
Gelehrten , im Sophronizon r . Paulus ) , undin der
Nachweiſung und Begründung des ſtaatsrechtlichen Grund⸗
ſatzes , daß „ einer vollſtändigen Aufhebung aller
Büchercenſur die Bundesverordnung vom 20 . September
1819 , nach ihrem authentiſchen Inhalte nicht entgegen ſteht, “
—beſonders gewidmeten Aufſatze , in einem , unter der Herr⸗
ſchaft der Cenſur hier erſcheinenden Tagblatte ( Bad . Merkur ) .

Ein anderes Blatt , dem nämlichen huldigend ,



—

bemerkte in dieſen Tagen : „ Die Preßfreiheit iſt in der deut⸗

ſchen Bundesakte allen Deutſchen geſetzlich geſichert . Die
deutſche Bundesverſammlung hat dies im Jahr 1819 wirk⸗
lich anerkannt ; denn wiewohl ſie damals alle möglichen

Vorkehrungsmaßregeln gegen den Mißbrauch der Preſſe ge⸗

troffen hat , ſo hat ſie doch der Cenſur in jenem Geſetze
nicht erwähnt : ein ſicherer Beweis , daß ſie ſich nicht er⸗

mächtigt fühlte , den klaren Worten der Bundesakte zuwider

zu handeln . “ ( Deutſche Tribune . )

Wer die entgegengeſetzte Auslegung vertheidigt , wie die

Rede des Herrn Commiſſaͤrs der Regierung , wird dem an⸗

dern Argumente unſeres Dilemma ' s nicht zu entgehen ver⸗

mögen . Die Verfaſſung gewährt uns die Freiheit der

Preſſe . Sie iſt älter , als die Bundesbeſchlüſſe . Sie beſtand

vor deren Erſcheinen in anerkannter Wirkſamkeit . Da nun

aber , nach den eigenen ausdrücklichen Beſtimmungen des

Art . 56 der die Bundesakte ergänzenden Wiener Schlußakte

von 1820 , die in anerkannter Wirkſamkeit beſtehenden land⸗

ſtaͤndiſchen Verfaſſungen nur auf verfaſſungsmäßi⸗
gem Wege wieder abgeändert werden können , ſo iſt in den⸗

jenigen Bundesſtaaten , wo ſolche Verfaſſungen beſtehen ,

und zu welchen unſer Vaterland gehört , lediglich nach den

Beſtimmungen dieſer Verfaſſungen ſelbſt die Anwend bar⸗

keit jener Congreß⸗ oder Bundesbeſchlüſſe zu beurtheilen ,

ſo wie die Befugniß der Staatsregierung , dazu

ihre Zuſtimmung zu geben .
Als Auctorität für die Wahrheit und Richtigkeit dieſer

Anſicht können wir nicht nur die Ausſprüche und Lehren der

bewährteſten Schriftſteller über das öffentliche Recht des

deutſchen Bundes und der deutſchen Bundesſtaaten , als deren

Repräſentant in dieſer Lehre uns Kluͤber ( 3. Ausgabe §. 504 )

gelten mag , wir können ſelbſt das Beiſpiel der koͤnigl . bairi⸗

ſchen Regierung anführen , welche jene Congreß⸗ oder Bundes⸗
beſchlüſſe bekanntlich nur mit der beigefügten wichtigenSchluß⸗
klauſel ( in dem Reg . Bl . von 1819 Nr . 49 ) verkündet hat :
„ Machen wir dieſelben hiermit bekannt , und verordnen , daß

Unſere ſämmtlichen Behörden und Unterthanen , mit Rück⸗

ſicht auf die Uns nach den beſtehenden Staatsverträgen und

der Bundesakte zuſtehenden Souverainetät , na ch der

von Uns Unſerem treuen Volkeertheilten Ver⸗
faſſung , — nach den Geſetzen Unſeres Köoͤnig⸗ ———3
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reichs geeignet achten . “ Und daß dieſe Klauſel im König⸗
reich Baiern von Anfang an eine Wahrheit geweſen und bis
heute eine Wahrheit geblieben , iſt Ihnen bekannt , indem dort
die Cenſur der Zeitungen und periodiſchen Blätter nicht in
Folge der Bundesbeſchlüſſe beſteht , ſondern Kraft der Be⸗

ſtimmungen der eigenen Verfaſſungsurkunde , eine Cenſur
anderer Schriften aber , wenn auch weniger als zwanzig
Druckbogen enthaltend , dort , aller Karlsbader und Frank⸗
furter Beſchlüſſe ungeachtet , nie eingeführt worden iſt .

Zu den Inſtitutionen , welche unſere Verfaſſung dem badi⸗
ſchen Volke gewährt , gehört die Freiheit der Preſſe
ohne Einſchräͤnkung . Die Congreß⸗ oder Bundesbeſchlüſſe
enthielten eine Aufhebung dieſer koſtbaren Beſtimmung , eine

Anderung der Verfaſſung , wenn ſie , nach der von dem

Herrn Commiſſär der Regierung gegebenen Deutung , das

unbedingte Gebot der Cenſur enthielten . Sie wären dann
eben deßhalb für uns nicht ferner von verbindender Kraft
und Gültigkeit , da eine Abſtimmung in Karlsbad oder Frank⸗
furt nimmer und nimmer hinreicht , die Verfaſſungen der

conſtitutionellen Staaten umzuſtürzen , oder durch Aufhebung
einzelner Grundbeſtimmungen derſelben abzuändern .

Beide Kammern haben die Wahrheit und Richtigkeit dieſer
Anſicht bei den frühern Verhandlungen mit ſolcher Kraft
und Beſtimmtheit anerkannt , und Sie , meine Herren , haben
neuerlich in der denkwürdigen Sitzung , in welcher unſer
verehrter Freund und Amtsgenoſſe v. Rotteck , mit der

ihm eigenen Kraft und Freimuͤthigkeit , die neueſten , uns mit

Schmerz und Betrübniß erfüllenden , Bundesbeſchlüſſe in

dieſem Hauſe zur Erörterung gebracht hat , den Ausdruck

eben dieſer Anſicht ſo feierlich und nachdruckſam erneuert ,
daß ich beſorgen darf , ich habe zu deren Befeſtigung hier
eher zu viel als zu wenig gethan .

Deſto lebhafter aber beklagt die Commiſſion , daß ſie
nicht ſo glücklich geweſen iſt , zu erlangen , daß der Herr
Reg . Commiſſär von den dem Entwurf der Regierung , in

Bezug auf das Verhältniß zu dem Bunde und den Bundes⸗

beſchlüſſen zum Grunde liegenden , entgegengeſetzten Anſich⸗
ten vollkommen zurückgekommen wäre , und daß es uns deß⸗
halb nicht gelungen iſt , zur gänzlichen Weglaſſung derjeni⸗
gen Artikel , welche für periodiſche Blätter und Schriften
von zwanzig oder wenigern Druckbogen , in ſie die

0
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Verfaſſung oder Verwaltung des Bundes oder eines Bundes⸗
ſtaates zum Gegenſtande haben , die Zuſtimmung der Regie⸗

rungscommiſſion zu erhalten .

Einſtimmig entſchloſſen , den Entwurf eher ſeinem Schick⸗
ſale zu überlaſſen , eher den jetzigen wie immer beklagens⸗
werthen Zuſtand der Preßſclaverei noch länger zu ertragen ,

als der Eenſur in der Geſtalt , wie ſie der Regierungsent⸗
wurf beizubehalten beabſichtigt , durch unſere Zuſtimmung
ſogar geſetzliche Auctorität ſelbſt zu verleihen , hierdurch die

ſchönſten Hoffnungen unſerer Mitbürger zu täuſchen , und
die geſpannten Erwartungen unſerer deutſchen Brüder in

andern conſtitutionellen Staaten , die eben ſo laut und kräf⸗

tig , wie wir , das unveräußerliche Recht der Freiheit des

Gedankens und ſeiner Mittheilung von ihren Regierungen
fordern oder zuruͤckfordern , und im gegenwärtigen Augen⸗
blicke hoffend und fürchtend ihre Blicke auf uns und unſere

Beſtrebungen richten , — vermag die Commiſſion nicht , Ihnen
die Annahme der Art . 13 bis 20 des Entwurfs , wie ſie von

der Regierung vorgeſchlagen ſind , in Antrag zu bringen ; ſie

ſchlägt ihnen aber auch nicht die unbedingte Unterdrückung

derſelben vor , weil dieſe , nach den Erklärungen der Regie⸗

rungscommiſſion , in den Folgen der Verwerfung des ganzen
Entwurfs gleich gelten wuüͤrde, ſondern diejenigen Anderun⸗

gen und Verbeſſerungen in Ausdruck und Inhalt , welche in

den §§. 12 — 16 des von der Commiſſion vorgelegten Ent⸗

wurfs enthalten ſind .
Die Anderungen des Inhalts beſtehen beſonders in folgenden

Punkten : 1) daß die Aufſicht der Staatsbehörde uͤber die Er⸗

zeugniſſe der periodiſchen Preſſe , in ſo weit ſie die Verfaſſung
oder Verwaltung des deutſchen Bundes oder einzelner deut⸗

jcher Bundesſtaaten betreffen , nach dem Vorſchlag der Com⸗

miſſion nicht nothwendig die Anſtalt der Cenſur iſt , da

ſolche Aufſicht , oder , um in den Ausdrücken des Entwurfs

ſelbſt zu ſprechen , ſolches „ Vorwiſſen und vorgängiges Ge⸗

nehmhalten “ der Staatsbehörde mit Heilighaltung der Ver⸗

faſſung auch auf anderem Wege verwirklicht werden kann .

Wenn das Geſetz dafür geſorgt hat , daß die verantwort⸗

lichen Redakteure der Regierung bekannt ſind , wenn dieſe
die vom Geſetze geforderten Garantieen leiſten , ſo kann mit

dieſem Vorwiſſen und Genehmigen die Regierung ſich be⸗

gnügen , beſonders wenn die in den §o. 14 und 15 ausge⸗
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ſprochene Strafſanetion noch hinzu kommt , durch welche das
Anſehen und die Wirkſamkeit des Geſetzes befeſtiget werden
ſoll . In Folge dieſer Anderung iſt es geſchehen , daß der
Ausdruck „ Cenſur “ in unſerem Entwurfe nur einmal vor⸗
kommt , im erſten Paragraphen deſſelben , welcher deren
Aufhebung ausſpricht .

2 ) Die zweite weſentliche Anderung beſteht darin , daß
unſer Entwurf jene zur Zeit vorbehaltene beſondere Aufſicht ,
oder jenes Vorwiſſen und Genehmhalten der Staatsbehörde
auf die Erzeugniſſe der periodiſchen Preſſe beſchränkt ,
während ihr der Entwurf der Regierung auch nicht periodiſche
Schriften jenes Inhalts , wenn ſie nicht über zwanzig Druck⸗

bogen enthalten , zu unterwerfen beabſichtigt . Die Auctorität
der Königlich Baieriſchen Regierung und Geſetzgebung wird

hinreichen , um unſern Vorſchlag zu rechtfertigen , und die

Bedenklichkeiten unſerer Regierung zu beſchwichtigen . Die
Souveränetät des Großherzogthums iſt gleich kräftig , und

ſteht auf gleichem Rechtsboden wie die Souveränetät jenes
Königreichs . Wir werden die Verantwortung nicht auf uns

laden , uns mit Wenigerem zu begnügen , als dort aller
Karlsbader - und Bundesbeſchlüſſe ungeachtet bisher beſtanden
hat , und des traurigen Schickſals —ich ſage des nicht bloß
für Baiern , auch fuͤr uns , für Deutſchland traurigen und

beklagenswerthen Schickſals ungeachtet , welches dort in den

neueſten Tagen die Entwürfe des Preßgeſetzes getroffen hat
—auch künftig fortbeſteht .

3 ) Eine fernere Anderung beſteht in der Minderung des

Strafmaßes und in der klar und beſtimmt aufgeſtellten geſetz⸗
lichen Anordnung , daß das Umgehen der vom Geſetze befohle⸗
nen Staatsaufſicht oder Genehmhaltung der Staatsbehörde
nur in den Fällen von der angedrohten Strafe getroffen wer⸗
den ſoll , wenn in Folge einer von dem Bunde oder Bundes⸗

ſtaate erhobenen Beſchwerde der Inhalt der Schrift von
den Gerichten ſtrafbar gefunden wird . Es wurde dieſer An⸗

derung von Seite der Regierungscommiſſion die Einwendung
entgegengeſetzt , daß hierdurch eigentlich alle Präventiv⸗
maßregeln gegen die Mißbräͤuche der Preſſe aufgehoben wür⸗
den . Wir antworten darauf : „ Ja , ſo iſt ' s ! “ oder : „ Nein ,
ſo iſt ' s nicht ! “ je nach Verſchiedenheit der Fälle , von denen
man ſpricht . „ Ja , ſo iſt ' s ! “ antworten wir , und ſo ſoll ' s
auch ſeyn für jeden periodiſchen Schriftſteller , der niemals
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etwas Strafbares drucken läßt . Er mag fortfahren für und

für , er wird nach unſerem Geſetze niemals beläſtiget werden .
Die allgemeine Genehmhaltung im Geſetze geht allen ſeinen
Schriften für immer voran . Wenn er ein Lobgedicht macht
und durch den Druck verbreitet , ſei es auch auf die Verfaſſung

oder Verwaltung des deutſchen Bundes , ſo ſoll er , wenn er

ſich auch mit keiner vorher eingeholten ſpeciellen Druckerlaub⸗
niß zu rechtfertigen vermag , gleichwohl von aller Strafe frei
bleiben . — „ Nein , ſo iſt es nicht ! “ antworten wir hingegen,
wenn von andern Erzeugniſſen der Preſſe die Rede iſt , deren

Inhalt gerichtlich für ſtrafbar befunden werden mag . Das
Geſetz fordert „ vorgängige Genehmhaltung . “ Der Schrift⸗
ſteller handelt auf ſeine eigene Gefahr und Verantwortung ,
wenn er ſolche im ſpeciellen Falle umgeht . Für dieſe Fälle
allein haben Präventivmaßregeln Sinn und Bedeutung . Für
ſie allein ſind ſolche erfunden . Es wird ſich denſelben unter⸗

werfen , wer ganz ſicher gehen will , vorzüglich in Fällen ,
die ihm ſelbſt zweifelhaft ſind . Dafür ſorgt das Geſetz durch
die Strafe , die den Übertreter trifft , ſtets neben der Strafe ,
von der er getroffen wird , wegen des verbrecheriſchen In⸗
halts der Druckſchrift .

8

Man wird vielleicht ſagen , die Maßregel werde ſtets eitel
und wirkungslos bleiben , weil der Schriftſteller , der da die

Abſicht habe , mittelſt Mißbrauchs der Preſſe ein Verbrechen

zu begehen , weit entfernt , ſich der Vorſchrift unſeres Ge⸗

ſetzes zu unterwerfen , vielmehr Alles aufbieten werde , die⸗

ſelbe zu umgehen . Wir antworten darauf , daß die geſetzliche
Strafſanction den Zweck hat , das Gegentheil zu bewirken ,
und fügen hinzu , daß dieſe Einwendung auf allen Fall ,
wenn ſie Gewicht hat , in ganz gleichem Maße und mit ihrem
vollen Gewichte auch die Maßregel trifft , wie ſie der Ent⸗

wurf der Regierung ſelbſt vorſchlägt , daß die Anordnung ,
wie ſie unſer Entwurf geſtaltet , nicht mehr und nicht weniger
Anſpruch hat , auf den Charakter einer Präventiv⸗Maß⸗
regel , als die Anordnung des Regierungsentwurfs , daß

endlich aller Unterſchied zwiſchen beiden durchaus nicht
hierin liegt , ſondern in der That einzig und allein darin ,
daß der Entwurf der Regierung , wenn ſeine Vorſchrift um⸗

gangen wurde, ſelbſt dann ſtraft , wenn der Inhalt un⸗

ſträflich iſt , während unſer Vorſchlag in Fällen dieſer
Art den Biedermann , den Freund des Rechts und der Ord⸗
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nung mit Strafe verſchont , wenn derſelbe , im Bewußtſeyn
ſeiner rechtlichen Abſichten und der Rechtmäßigkeit der ge⸗
wählten Mittel , es verſchmäht hat , ſich der Bevormundung
eines Regierungsbeamten zu unterwerfen , der ihm vielleicht ,
wie an Talent und Wiſſenſchaft , eben ſo an Bürgertugend ,
Charaktergröße , Anhänglichkeit an Fürſt und Vaterland

nachſteht . 8
4 Die letzte Anderung endlich , in Bezug auf das Ver⸗

hältniß zum deutſchen Bunde , beſteht darin , daß unſer Vor⸗

ſchlag den §. 20 des Entwurfs der Regierung , lautend :

„ Die Verfügungen der §§. 13 — 19 beſtehen nur ſo lange ,
als das proviſoriſche Preßgeſetz des Bundestags vom 20 .

September 1819 wirkſam bleibt, “ — mit folgender andern

Beſtimmung erſetzt : „ Die §o. 12 — 15 werden beim nächſten
Landtage einer Reviſion unterworfen . Die Regierung iſt er⸗

mächtigt , dieſelben auch vorher außer Wirkſamkeit zu ſetzen .
Die Annahme der Beſtimmung des Regierungsentwurfs

würde eine Anerkennung der Rechtsgültigkeit und fortdauern⸗
den Wirkſamkeit jener proviſoriſchen Beſchlüſſe enthalten ,

welchen beide Kammern bisher den entſchiedenſten Wider⸗

ſpruch entgegengeſetzt haben und fürder entgegen zu ſetzen
durch die neueſten Zeichen der Zeit nur noch mehr aufgefordert

ſeyn werden . Zur Bezeichnung des Geiſtes , in welchem die
zum Voraus und ausdrücklich durch das Geſetz ſelbſt auf die
Tagesordnung der nächſten Ständeverſammlung geſetzte Re⸗
viſion Statt ſinden ſoll , wird der Zuſatz ausreichen , welcher
der Regierung die Ermächtigung ertheilt , jene Beſchränkungen
der Freiheit auch ſchon vorher außer Wirkſamkeit zu ſetzen .

Wir wenden uns jetzt zur Darſtellung der Beweggründe
der vorgeſchlagenen Aenderungen der einzelnen Paragra⸗

phen des Entwurfs nach der Zahlenfolge derſelben , wor⸗

nach die Darſtellung der Nothwendigkeit der Anſtalt des

Schwurgerichts zum Ausſpruch über Schuld oder
Nichtſchuld bei Preßvergehen den Schluß der Ausfüh⸗
rung bilden wird .

Der C. 1. hat blos die Faſſung geändert , eben ſo der

§. 2 , welcher dem S. 3 des Regierungsentwurfs ent⸗

ſpricht .
Die §§. 3 , 4 und 5 entſprechen dem C. 2 des Regie⸗

rungsentwurfs mit folgenden Aenderungen :
1 ) Im . 3 iſt nicht jedes Weitergeben einer anony⸗
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men Schrift unterſagt , ſondern nur das gewerbsmä⸗
ßige Verbreiten . Fuͤr eine weiter gehende Beſchränkung

gibts keine zureichenden Gründe .

2 ) Der §. 4 ſetzt das Minimum der Strafe von zehn
auf fünf Gulden herab , und beſtimmt durch den zweiten
Abſatz , welcher ein Zuſatz der Commiſſion iſt , die Rei⸗
henfolge , in welcher die verſchiedenen Theilhaber von der
Verantwortlichkeit getroffen werden , während der Regie⸗
rnungsentwurf alle zumal verantwortlich zu machen ſchien ,
wozu es an zureichenden Gründen fehlen würde .

3 ) Der §. 5 , welcher dem letzten Abſatze des §. 2 des Regie⸗

rungsentwurfs entſpricht, hat einebeſtimmtere Faſſung erhal⸗
ten , und in Bezugauf den Verbreiter den Zuſatz: „voraus⸗

geſetzt , daß er von der Falſchheit Kenntniß gehabt habe . “
Der F. 6 entſpricht in ſeinem erſten und dritten Abſatz

dem §. 4 des Regierungsentwurfs . Der zweite Abſatz iſt
ein Zuſatz der Commiſſion . Er hat , indem er das Recht

zur Gründung oder Herausgabe periodiſcher Schriften je⸗
dem Staatsbürger einräumt , der die im vorhergehenden
Abſatz und im nachfolgenden §. geforderten Bedingungen
erfüllt , eine der koſtbarſten Beſtimmungen zum Inhalt ,

welche in dem Weſen der Preßfreiheit enthalten ſind .

Preßfreiheit und Zeitungsprivilegien ſind Begriffe , welche
einander gegenſeitig aufheben . Es iſt aber dieſer Grund⸗

ſatz wichtig genug , um im Geſetze nicht blos ſtillſchwei⸗
gend , ſondern mit klaren und ausdrücklichen Worten aus⸗

geſprochen zu werden . Er macht das Recht zur freien

Mittheilung des Gedankens durch Schrift und Bild , durch

Preſſe , Grabſtichel , Steinplatte u. ſ. w. zu einem Staats⸗

bürgerrechte , welches Niemanden entzogen werden kann ,

als , in ſo fern von der periodiſchen Preſſe die Rede iſt ,

demjenigen , den die ordentlichen Gerichte für bürgerlich
todt, mithinſeiner ſtaatsbürgerlichen Rechte für ver⸗
luſtig erklärt haben .

Der F. 7. entſpricht dem §. 5 des Regierungsentwurfs .
Der letzte Abſatz iſt ein Zuſatz der Commiſſion , der eigent⸗
lich dem bürgerlichen Rechte angehört . Er ſteht im Ein⸗

klang mit den Regeln unſers Landrechts .

Gegen die geforderte Sicherheit hat man in öffentlichen
Beurtheilungen des Entwurfs vielerlei Einwendungen ge⸗

macht . Das Recht , in den Angelegenheiten der Staats⸗
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geſellſchaft mittelſt des mächtigen Sprachorgans der perio⸗
diſchen Preſſe täglich das Wort zu führen , gibt dem Be⸗

rechtigten die Macht , täglich verletzend einzugreifen in die

Sphäre des öffentlichen Rechts , wie in den Kreis der Pri⸗
vatrechte der Einzelnen , welche der Staat durch ſeine Ein⸗

richtungen gegen Verletzung zu ſchützen verbunden iſt . Es
wird daher die begehrte Sicherheitsleiſtung von 1,000 oder

2,000 fl . nicht wohl für eine übertriebene Forderung an⸗

geſehen werden können . Die Einwendungen , welche den
in den franzöſiſchen Preßgeſetzen geforderten Cautionen

entgegengeſetzt werden , finden auf unſere Beſtimmung keine

Anwendung . Ein im Seine - Departement erſcheinendes
Tagblatt hat eine Caution von 10,000 Franken Renten ,

alſo von 200,000 Franken Kapital zu leiſten , womit da⸗

her die in unſerem Geſetze geforderte Sicherheit in der

That nicht verglichen werden mag .
Der §. 8 gibt den §. 6 des Regierungsentwurfs wie⸗

der , mit der Aenderung , daß er die Hinterlegung nicht
vor der Austheilung und Verſendung vorſchreibt , ſon⸗
dern nur verlangt , daß ſolche geſchehe , „ ſo wie die Aus⸗

theilung oder Verſendung beginnt . “
Im F. 9 ( Regierungsentwurf §. 7 ) ſind den genann⸗

ten ausgenommenen Schriften noch ferner Schriften
„ artiſtiſchen “ Inhalts und „ amtlich herausge —⸗
gebene Blätter “ beigeſetzt worden .

Der §. 10 gibt den §. 8 des Regierungsentwurfs wie⸗

der mit einer Aenderung in der Faſſung , die den Zweck

hat , den Charakter derjenigen Berichtigungen beſtimmter

zu bezeichnen , zu deren Aufnahme der Herausgeber geſetz⸗
lich verpflichtet ſeyn ſoll .

Den F. 9 des Regierungsentwurfs vermögen wir Ihnen

nicht zur Annahme zu empfehlen , theils weil ſeine Vor⸗

ſchrift , namentlich für die Buchhändler , kaum ausführbar
erſcheint , theils eine Beläſtigung von zu drückender und

koſtſpieliger Art in ſich enthält , als daß ſie durch den

Zweck , die polizeiliche Aufſicht über das Bücherweſen zu

erleichtern , gerechtfertigt wäre .
Der §. 10 des Entwurfs der Regierung iſt mit der

einzigen Aenderung zum §. 11 unſeres Entwurfes gewor⸗

den , daß das Minimum der Strafe von zehn auf fünf
Gulden herabgeſetzt wurde .



Die §§. 11 und 12 des Regierungsentwurfes haben

wir dahin verwieſen , wohin ſie , nach ihrem Inhalte , ge⸗

hören , in den III . Titel von dem Prozeßverfahrenn
Die §§. 12 —16 erſetzen die §o .ͤ 13 — 20 des Regie⸗

rungsentwurfs , mit den weſentlichen Aenderungen , die
wir früher zu begründen die Ehre gehabt haben .

Der G. 17 entſpricht dem §. 21 des Regierungsentwurfs
mit folgenden Aenderungen :

10 in der Faſſung , um der Vorſchrift mehr Klarheit
und Beſtimmtheit zu geben ;

2 ) im Inhalt , indem das Erkenntniß aller Geld⸗

ſtrafen , auch der höchſten , den Gerichten erſter Inſtanz

zugewieſen worden ;
3 ) endlich enthält der letzte Abſatz einen Zuſatz der

Commiſſion , der auf der allgemeinen Regel beruht , daß
das Gericht , welches zuſtändig iſt für die Ha uptſache ,

ebenfalls das zuſtändige ſeyn ſoll für die damit zuſam⸗

menhängende Nebenſache .
Der zweite Titel des Entwurfes , „ von den Strafen

der durch die Preſſe begangenen Verbrechen und Vergehen, “
zeichnet ſich aus durch den großen Vorzug der Einfachheit .
Der Entwurf der Regierung hat ſich die in dem Berichte ,

welchen ich im Namen der frühern Commiſſion zu erſtat⸗

ten die Ehre hatte , aufgeſtellte Grundanſicht angeeignet ,
daß es eines eigenen Strafcoder über Preßvergehen über⸗

all nicht bedürfe , daß das Werkzeug der Preſſe nur ein

Erſchwerungsgrund einer Handlung ſeyn könne , welche ,

auch mit andern Werkzeugen oder Mitteln begangen , an

ſich ſchon ſträflich iſt .
Darnach iſt der ganze Preßſtrafcoder eigentlich er⸗

ſchöpft durch die beiden §§. 18 und 19 Cim Regierungs⸗
entwurf §. 22 und 23 ) .

Der F. 20 iſt ein Zuſatz der Commiſſion , der eine we⸗

ſentliche Lüucke in der gegenwärtigen Strafgeſetzgebung
ausfüllt .

Das Letztere gilt ebenfalls von den §o. 21 und 22 ( im

Regierungsentwurf §. 27 und 28 ) . Es iſt für die Geſetz⸗
gebung ſchwer , zwiſchen Erlaubt und Unerlaubt die Grenz⸗
linie zu ziehen , ohne der Willkühr die breiteſten Pforten

zu öffnen , wenn von Aeußerungen über die Religion
oder die Moral die Rede iſt . Man hat oft in Cenſur⸗
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ordnungen beſtimmt , alles ſoll frei ſeyn , nur nicht was

der Kirche und dem Staagte und den guten Sitten

nachtheilig werden könne . „ Aber, “ bemerkt Paulus

treffend , „ die Kirche und der Staat wollten dadurch nur

bleiben , wie ſie waren , und Cenſoren wurden aufge⸗
ſtellt , damit ja nicht geſagt werden könne , wie ſie ſeyn

ſollten , und leider nicht ſeien . Wurde nicht, “ ſetzt er

hinzu , „ unter dem Namen Religion nur was dem Kir⸗

chenaberglauben mißfallen konnte , wegcenſirt ? Und was

die guten Sitten betrifft , wurden nicht eher Karl von

Karlsberg ' s Schilderungen des menſchlichen Jammers für
ſtaatsgefährlich gehalten , als die liaisons dangereuses ,
die der Verfaſſer einſt in ſchwarz Corduan gebunden als

Gebetbuch von einer Knieenden höchſt andächtig benutzt ſah ? “
Nur eine Faſſung ähnlicher Art , wie ſie der Entwurf an⸗

genommen hat , wird ausreichen , die Freiheit der Forſchung
und Gedankenäußerung gegen Willkühr und Verfolgungs⸗
ſucht zu ſichern , und zugleich das ſtrafbare Haupt desjenigen
zu treffen , der es wagt , das Heilige unter Vorausſetzungen

anzugreifen , die ſeine Handlung mit ſicher erkennbaren Merk⸗

malen als ein öffentliches Unrecht darſtellen .

Der F. 23 entſpricht dem S. 30 des Regierungsentwurfs
in verbeſſerter Faſſung , und der §. 24 dem §. 34 deſſelben .

Der F. 25 ändert den §. 35 des Regierungsentwurfs we⸗

ſentlich darin ab , daß er die Verantwortlichkeit der Verfaſſer ,
Herausgeber , Verleger , Drucker und Verbreiter nicht ſimul⸗
tan oder zumal neben einander , ſondern blos ſucceſſiv ,
nach einander , anordnet . Die Strafdrohung darf nicht weiter

gehen , als ihr Zweck , das Unrecht zu verhindern . Sie würde

weiter gehen , wenn ſie alle dieſe Theilhaber neben und mit

einander verfolgen wollte .

Der §. 26 erſetzt den §. 36 des Regierungsentwurfs . Die

Beſtimmung , daß der Buchhändler im Allgemeinen für den

Inhalt der Schriften , die er verkauft , verantwortlich ſeyn

ſolle , würde das Geſchäft des gegenwärtigen deutſchen Buch⸗

handels geradezu unmöglich machen , weil der Buchhändler
nimmermehr im Stande iſt , ſich mit dem Inhalt der zahl⸗
loſen Schriften bekannt zu machen , die ihm zum Verkaufe
zugeſandt werden . Mit Rückſicht auf die einmal beſtehenden
Verhältniſſe des deutſchen Buchhandels , die ohne höchſt
empfindlichen Nachtheil fur den gegenwärtigen Stand und
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das Fortſchreiten der Literatur und Nationalbildung keine
Veränderung erleiden können , muß daher das Geſetz als
Regel den Grundſatz aufſtellen , daß der Buchhändler nicht
als Verbreiter verantwortlich wird . Die drei im Entwurfe
aufgeſtellten Ausnahmen von der Regel rechtfertigen ſich

durch die allgemeinen Grundſätze des Strafrechts von ſelbſt .
Der C. 27 ſetzt dem §. 37 des Regierungsentwurfs bloß

die Worte bei : „ in ſo fern er ( der Redakteur ) ſeine Schuld⸗
loſigkeit nicht darthut . “ Die Minorität hatte gewünſcht , daß

dieſer Zuſatz weggeblieben wäre , weil er ſich von ſelbſt ver⸗
ſtehe . Die Majorität hat ihn beibehalten , um für alle Fälle
jeden Zweifel zu beſeitigen .

Der C. 28 hat lediglich den Inhalt des §. 38 des Re⸗

gierungsenwurfs in geänderter Faſſung wieder gegeben .
Der F. 29 ändert wenig an der Faſſung des §. 41 des Re⸗

gierungsentwurfs , und fügt im letzten Abſatz einen Zuſatz
bei , welcher in den allgemeinen Grundregeln über die juriſtiſche

Strafbarkeit ſeine Rechtfertigung findet . Es unterſcheidet

ſich nämlich der letzte Fall , von deſſen Strafe in dieſem Zu⸗

ſatze die Rede iſt , von dem vorhergehenden weſentlich darin ,

daß da die verbrecheriſche Wirkung , die eigentliche Rechts⸗

verletzung , das objective Moment aller Strafbarkeit , noch
überall nicht eingetreten iſt , wo die Verbreitung der Schrift
verhindert wurde .

Der F. 30 ändert von dem erſten Abſatz des §. 42 des Re⸗

gierungsentwurfes bloß die Faſſung , und läßt den zweiten
Abſatz deſſelben gänzlich weg , weil es an zureichenden Grün⸗

den fehlt , für den da behandelten Fall von der im vorher⸗

gehenden Abſatz aufgeſtellten allgemeinen Regel über den

Anfang der Verjährung eine Ausnahme zu machen .

Acht Paragraphen des Regierungsentwurfes ſind im vor⸗

gelegten Entwurfe der Commiſſion theils als überfluſſig ,
theils als bedenklich unterdrückt worden , nämlich :

10 der &. 24 , der in ſeinen erſten Sätzen eine Wahrheit
ausſpricht , die ſich von ſelbſt verſteht , nämlich die Beſtim⸗

mung , daß Anonymität , oder die ihr gleichgeltende
Pſeudonymität einenErſchwerungsgrund ausmache . Für
den letzten Satz aber , wornach es ebenfalls als Erſchwerungs⸗
grund gelten ſoll , wenn der Angegriffene nicht mit ſeinem
Namen bezeichnet iſt , gibt es keinen haltbaren Grund . Es

ließe ſich vielleicht noch eher der entgegengeſetzte Satz ver⸗
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theidigen , weil da , wo der Name des Angegriffenen nicht
genannt iſt , meiſtens auch die Beleidigung nicht in dem näm⸗

lichen Umfange wirkſam ſeyn wird , als in den Fällen der

entgegengeſetzten Art .

2 ) Die §§. 25 und 26 können nur von Verletzungen , von

Vergehen oder Verbrechen verſtanden werden , die unter der

allgemeinen Beſtimmung des §. 18 unſeres Entwurfes ent⸗
halten ſind . Und ſo ſind ſie überflüſſig . Im anderen Falle
wären ſie die gefährlichſte Schlinge , welche der Freiheit nur
immer gelegt werden könnte .

3 ) Der F. 29 des Regierungsentwurfes iſt durch den §. 2
des Entwurfes der Commiſſion durchaus überflüſſig geworden .

4 ) Die §§. 31 und 32 wurden beſeitigt , weil die Wieder⸗

holung einer ſtrafbaren Handlung , oder der Rückfall , nach

allgemein geltenden Grundſätzen über die Strafbarkeit ein

Erſchwerungsgrund iſt , wozu noch kommt , daß die Commiſ⸗
ſion die Strafe der Gewerbsſuspenſion für unangemeſſen an⸗

ſieht , weil ſolche häufig zu hart , und überdies bei der Ver⸗

ſchiedenheit des Umfangs der Gewerbe einzelner Gewerbs⸗

berechtigten zu ungleich treffen würde .

5 ) Die SF. 39 und 40 endlich wurden umgangen , als Vor⸗

ſchriften enthaltend , die mit den allgemein geltenden Grund⸗

ſaͤtzen über den Gerichtsſtand in bürgerlichen , wie in Straf⸗

ſachen , nicht in Uebereinſtimmung ſtehen .
Der letzte Paragraph endlich ( §. 31 unſeres Entwurfs )

enthält einen Zuſatz der Commiſſion über das Gericht und

das gerichtliche Verfahren bei Preßvergehen . Er ſetzt nämlich

wörtlich feſt : „ Die ſtrafrechtliche Verfolgung der durch die

Preſſe oder andere ihr gleichgeſtellte Vervielfältigungsmittel
verübten Vergehen oder Verbrechen , geſchieht im Wege des

Anklagprozeſſes ; das Verfahren iſt mündlich und öf⸗

fentlich ; über Schuld oder Nichtſchuld ſprechen Ge⸗

ſchworne .
Wir betrachten dieſe Beſtimmungen über das Gericht und

das gerichtliche Verfahren als ſolche , ohne welche eine gute
Preßgeſetzgebung unmöglich iſt , ohne welche es auf die Dauer

eine wahre Freiheit der Preſſe nicht geben kann , weil es ohne

ſie keine Sicherheit gibt , weder für die Schriftſteller und

Schriften , noch gegen dieſelben für das Publikum .
Ign der erſten Reihe der leitenden Grundſätze aller Pro⸗

zeßgeſetzgebung muß die Regel an der Spitze ſtehen : Ge⸗



——

richtsverfaſſung und Gerichtsverfahren nach allen
Richtungen ſozu organiſiren , daß die richterlichenAusſprüche
nicht nur , ſo viel nach menſchlichen Einrichtungen nur immer

möglich , wirkliches materielles Recht enthalten ,d. h.

ſowohl mit dem wahren Inhalt der Geſetze , als mit der
wahren Beſchaffenheit der Thatſachen überall übereinſtim⸗
men , ſondern daß ſie auch überall bei den Betheiligten den

wirklichen Glauben daran , die Meinung und das Ver⸗

trauen erwecken und befeſtigen , daß es wirkliches mate⸗

rielles Recht ſei , was von der gerichtlichen Anſtalt dafür

ausgeſprochen wurde . Die Form des Anklagprozeſſes ,
im Gegenſatze des Inquiſitions verfahrens , die Offent⸗

lichkeit , die überdieß hier vielfältig der einzige ſichere Weg
iſt , der beargwohnten Unſchuld die volle Reinheit ihres Ru⸗

fes wieder zu gewähren , und die Anſtalt der Schwurge⸗

richte ſind allein geeignet , der doppelten Anforderung Ge⸗

nüge zu leiſten .
Was die Geſchwornenanſtalt insbeſondere betrifft , ſo

haben beide Kammern die Nothwendigkeit derſelben bereits

früher anerkannt . Es wird die Zeit nicht mehr ferne ſeyn ,

wo wir dieſe Anſtalt in unſerer Geſetzgebung als eine allge⸗
meine für alles Strafverfahren erblicken werden . Die beſon⸗
dere Natur der Preßvergehen , die Schwierigkeit genau be⸗

ſtimmender Strafgeſetze , und die hier ſtets näher liegende
Gefahr der Einwirkung von Seiten der Machthaber , erklären

es , wenn für die Beurtheilung der Preßvergehen die Ge⸗

ſchwornenanſtalt ſelbſt von denjenigen gefordert wird ,

welche im Allgemeinen Gegner derſelben ſind . Berenger
ſagt treffend : „ Wenn die Inſtitution des Schwurgerichts
in der Geſetzgebung gar nicht exiſtirte oder gänzlich abgeſchafft
wäre , man müßte ſie für die Preßvergehen einführen ; ange⸗
wendet auch nur auf dieſen einzigen Fall , würde ſie noch

ihren Einfluß auf alle anderen Verhältniſſe üben , weil der

Schutz , den ſie der Preßfreiheit gewährt , zurückwirken würde

auf alle übrigen Freiheiten , und welche Richter man auch

für die übrigen Verbrechen , ſelbſt für diejenigen , deren Un⸗

terdrückung die Regierung noch ſo ſehr wünſchen möchte , be⸗

ſtellen würde , der Preſſe , unter den ſchirmenden Schild des

Schwurgerichtes geſtellt , würde es noch gelingen , unbillige
Urtheile Willkühr und Mißbrauch der Gewalt zu verhindern . “

Zu den Gründen , welche für die Geſchwornenanſtalt
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ſprechen , kommen hier noch zwei ei genthüm⸗
i er Umſtand , daß bei der Verwal⸗

e der öffentlichen Strafgewalt
ühr des Richters mehr Spiel⸗
eurtheilung von Preßvergehen

lichen Verfügungen , nach wel⸗

fern eine Handlung überhaupther
ſtrafbar , oder in

bung der Befugniß
zu halten , und daher erlaubt

atur nach niem diejenige ſcharfe Beſtimmt⸗

nen , wie die geſetzlichen Verfügungen über die
andes anderer Verbrechen .

—80
jeglicher
chen zu b

für ein

nicht die häufigſten , doch die wichtigſten , welche in die

Sphäre des öffentlichen Rechts verletzend eingreifen ,
und unter dieſen ſind wieder diejenigen die bedeutendſten ,
welche rein politiſcher Natur ſind . Bei allen Vergehen
oder Verbrechen dieſer Art ſteht nun die Regierung , deren

Aufgabe die Erhaltung der Verfaſſung , der öffentlichen Ord⸗

nung , und der Schutz des damit auf das Engſte verbunde⸗

nen Anſehens der Obrigkeit iſt , dem Angeſchuldigten als

Parthei gegenüber . Es kann deßhalb , wenn die Strafgerech⸗
tigkeit in dieſen Fällen unpartheüſch ſeyn oder dafür ange⸗
ſehen werden ſoll , das Richteramt nicht von Staatsbeamten

verwaltet werden , mit deren Stellung zu der Regierung
die öffentliche Meinung niemals den Glauben vollkommener

Unabhängigkeit verbinden wird , nicht von Staatsbeamten ,
welche die Regierung anſtellt und beſoldet , und welche von

der Regierung , wenn auch in Folge beſtehender Dieneredicte

nichts zu fürchten , doch — zu hoffen haben . — Es muß

deßhalb der Gerichtshof , welcher berufen wird , über Preß⸗

vergehen zu urtheilen , daher in den wichtigſten Fällen zu
richten hat zwiſchen der Regierung und ihren Gegnern im

Volke , aus vollkommen unabhängigen Männern zuſammen⸗

geſetzt ſeyn ; er muß aus dem Volke ſelbſt hervorgehen , er

muß ein Tribunal von Geſchworenen ſeyn , welche ,
wie der Berichterſtatter in der baieriſchen Kammer ſich aus⸗

drückte , mit der Volksanſicht vertraut ſind , deren Ausſpruch
als Ausſpruch der öffentlichen Meinung gelten kann , und

deren natürlich billiger Sinn der Preß frechheit gebührende



Schranken ſetzt , wo die formelle Jurisprudenz dieſelben nicht

ſetzen könnte , dagegen aber auch die Preßfreiheit gegen

fiscaliſche Verfolgung und ſelbſt gegen zu ſtrenge und unna⸗

tuͤrliche Geſetze beſſer , als jedes andere Mittel , blos durch

ihr einfaches „ Nichtſchuldig “ beſchützet .
Wenn deßhalb bei der vorgerückten Zeit des Landtags

von der Regierung die Vorlage eines Geſetzes über die Bil⸗

dung des Sch wurgerichtes und die Formen des vor dem⸗

ſelben Statt findenden Verfahrens nicht mehr erlangt wer⸗

den kann , ſo werden Sie , meine Hérren , mit uns wenig⸗
ſtens für angemeſſen , für unerläßlich anſehen , durch die An⸗

nahme des von der Commiſſion vorgeſchlagenen Zuſatzes die An⸗
ſtalt an und für / ſich ſelbſt jetzt ſchon zum Geſetze zu erheben .

Wir ſchließen mit dem Antrage , den Entwurf des Preß⸗

geſetzes mit den von der Commiſſion vorgeſchlagenen Aende⸗ 61

rungen anzunehmen . 5
„ „ Die Geſchichte, “ bemerkt ein edler Schriftſteller , „ wird Mon

einſtens denjenigen Staat , oder diejenige Regierung als die 2
edelſte preiſen, welche zuerſt , und am aufrichtigſten und WIi

liberalſten die Preßfreiheit gewährte . “ Laſſen Sie uns , meine 109
Herren , aus allen Kräften dazu mitwirken , daß dieſer fill
Ruhm , das ſchönſte Denkmal des Landtages von 1831 , zu 13
Theil werde der Regierung Leop ' olds des Bürger⸗ gt
freundlichen ! A
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